
Scheuermann, Die Nichtigkeit des rteilsetorm einiger ertiarinnenhäuser in der

mit dem Thema Die Kranken-
nachtridentinischen Zeit, ‚owıe egemann gemäß der Rechtsprechung der RKota;

Dordett, au!  eit der Par-
und Altersversorgung der Ordensleute Von eien- Zeugenaussage m kanonischen
den übrigen Beiträgen ceien z7wei Eheprozeß; We:  ter, Vorschläge zZu den
vorgehoben May, Die Aufhebung der yrozeßrechtlichen orschriften über den An-
kirchlichen Bücherverbote, und Löbmann, walt und Prozeßbevollmächti m kanoni-
J)ie Retform der des kirchli schen Recht:; chmitz, Rechtsschutz und
Strafrechtes. kanonisches Dienstrecht. Zum T hema „Kir-

SACRUM n  . ı: 'eil emd- che und Staat“” ce] zwei Beiträge
Strigl, Kirchlich  [ SPFIU| auf

r  D  n rachigen Beiträge sind in mehreren
Grund- rachium saeculare heute. Erwägungenemenkreisen zusammengefaßt: ıinem staatskirchenrechtlichen Problem:lagen des Kirchenrechts (1—98), Kirchen- wie Gampl, Begegnung undchte 99—161), Kirchengewalt echtliche Begrenzung von en- un(163—271), Kirchenamt (273—323), Staatsgewalt C)sterreich. AbgeschlossenLehre (325—393), Ordensrecht 395—506), wird diese Festschrift einem Beitrag voner!J Prozeßrecht (645—763), Holböck auterer Wettbewerb in derund Staata Maß®stab E

eweilige Zuordnun ” !"fl Haupt- Erzeugung 9 Ewiglichtkerzen
aussage, lassen eilich Überschnei- Beide er'! sin! neben dem bligaten In-
dungen nich:  er immer vermeiden. halts- und kürzungsverzeichnis dankens-
Den taHlichen Band eröffnet Schmaus werterweise ausgestatte! auch HU erzeich-
it dem eitrag: Das katholische TIes: nissen der angeführten Canones und der

benützten exte des IL, Va:  aniıischen Kon-ein soziologisches oder ein eologisches
anomen Den Themenkreis be- zils SOWie der Mitarbeiter, S das Nach-

schlagen eutenı erleichtert damit dieschließt Löbmann, Bedeutung des Nützlichkeit der SammelwerkeI1 Vatikanischen Konzils die eform des erhöht. Beide Festgaben sin| mit BergwerkenKirchenrechtes. AÄAus den Themenkreisen vergleichen als sehr ergiebige Fundgruben„Kirchengewalt“” und „Kirchenamt“ legen WISSeNs!  tlicher Änregung und praktiseinige Aufsätze mehr eorets! und 171- Information den verschiedenen Bereichenformativ die Doktrin dar, wie Kaiser, der kir!  en Rechtswissenschaft, gieussagen des atikanischen onzils über wertvoll Kanonisten, Staatskirchenrecht-die Kirchengewalt, und Walf, Der Begriff ler, Ordensdirektoren und Seelsorger.ofsamf‘ bei 0SE| Valentin ‚yDel,
v  w  v  AT  Tas esonders die Osterreicher interessieren Linz Peter Tadauer

andere berühren ganz *1is
Fragen;: Flatten, Lex CONCUTNTSUS SUppri- SCHWENDENWEIN HUGO, Priesterbildung
mitur Zum Verhältnis VvVon Pfarrexamen 1M des Kirchenrechts. Die „An-
und Pfarrkonkurs (es ist War der Pfarr- Sacerdotalis” der Vatika-
konkurs, nicht jedo: das Pfarrexamen als Nnum geprägten Rechtslage Kirche und

Rechte, 9,) (XAXI l. 256.) Herder, Wiensolches abgeschafft); und Ewers, Hat das
IL Vatikanische Konzil die Vorrechte der 1970 aperba 142.—, 22.830
Patrone, insbesondere das Präsentationsrecht, Diese mit dem Innitzer-Preis 196  C}  x
ufgehoben?, wieder ÖOsterreich sehr gezeichnete Habilitationsschrift stellt eine
tuell! Grundsätzliche Aussagen heuti- aktuelle rchenrechtliche Auswertung des
gen Zeitströmungen bietet May, „Das esterbildungs  rets von dar: cie 1  ist
Glaubensgesetz“ Aus dem Ordensrecht 1N- auch „eine Bestandsaufnahme dessen,
eressieren besonders: Dammertz, in esem Bereich der kirchlichen Disziplin
Mönchtum und apostolischer Dienst der nunmehr ‚echtlich festliegt” (Vorwor:
1 kirchlichen Gesetzgebung; Hof- Das Kap. befaßt sich mit den dominante-
meister, Gib echenschaft von deiner Ver- sten Zügen des neuen vatikanischen Stils
waltung 16, 2)!; Weigand, Über- WO! 3 Entwicklung evolutionär
legungen Z künftigen Recht der Akular- nennt, zeigt csich ein ausgeprägter Bruch
stitute: und dem Eherecht: Corecco, ı+ früheren ormalen, statischen
Der Priester als Spender des Ehesakramen- rungsstil zugunsten einer mehr dynamischen,

ım Lichte der Lehre e  ber die nirenn- kollegialitätsbetonten, ein Mindestmaßß
barkeit von Ehevertrag und Ehesakrament; striktem go aufweisenden Formulierung;
Problematik der verbietenden hehinder-

Lederer, Erwägun en eologischen
von

e5 nun ein Weg von uni nach oben,
‚sachlicher Unmittelbarkeit“”

nisse: und Boelens, Die erikerehe ın zentralen „Organ der Koordination“”,
der en Gesetzgebung vom IL Late- ZUur über-der-Sache-stehenden Zentr:  rde
rankonzil DIS um Konzil von Basel. Der gerade 1 Interesse der Sache. scheint
e15 „Prozeßre WEe1S| folgende hier den aktiven Bischofskonferenzen
Titel auf Wirth, Erwägungen Neu- ‚„ÄAnitiativfunktion gegenüber der „Regula-
ordnung der Apostolischen gna  s tivfunkion” der ‚„nachträglichen Eingriffs-

Reform euuger Tertiarinnenhäuser in der 
nachtridentinischen Zeit, sowie B. Hegemann 
mit dem aktuellen Thema: Die Kranken­
und Altersversorgung der Ordensleute. Von 
den übrigen Beiträgen seien noch zwei her­
vorgehoben: G. May, Die Aufhebung der 
kirchlidten Bücherverbote, und B. Löbmann, 
Die Reform der Struktur des kirchlichen 
Strafrechtes. 

IUS SACRUM: Die 44 - zum Teil &emd­
sprachigen - Beiträge sind in mehreren 
Themenkreisen zusammengefaßt: Grund­
lagen des Kirchenrechts (1-98), Kirchen­
rechtsgeschichte (99-161), Kirchengewalt 
{163-271), Kirchenamt {273-323), Kirchliche 
Lehre (325-393), Ordensrecht (395-506), 
Eherecht (509-643), Prozeßrecht (645-763), 
Kirche und Staat (765-920). Als Maßstab fü.r 
die jeweilige Zuordnung diente die Haupt­
aussage, dabei lassen sich &eilich Oberschnei­
dungen nicht immer vermeiden. 
Den stattlichen Band eröffnet M. Schmaus 
mit dem Beitrag: Das katholische Priestertum 
- ein soziologisches oder ein theologisches 
Phänomen 7 Den ersten Themenkreis be­
schließt B. Löbmann, Die Bedeutung des 
II. Vatikanischen Konzils für die Reform des 
Kirchenrechtes. Aus den Themenkreisen 
„Kirchengewalt" und „Kirchenamt11 legen 
einige Aufsätze mehr theoretisch und in­
formativ die Doktrin dar, wie M. Kaiser, 
Aussagen des ß. Vatikanischen Konzils über 
die Kirchengewalt, und K. Walf, Der Begriff 
,Bischofsamt' bei Josef Valentin Eybel, -
was besonders die Österreicher interessieren 
dürfte - ; andere berühren ganz praktische 
Fragen: H. Flatten, Lex concursus suppri­
mitur - Zum Verhältnis von Pfarrexamen 
und Pfarrkonkurs ( es ist zwar der Pfarr­
konkurs, nicht jedoch das Pfarrexamen als 
solches abgeschafft!); und H. Ewers, Hat das 
II. Vatikanische Konzil die Vorrechte der 
Patrone, insbesondere das Präsentationsrecht, 
aufgehoben?, - wieder für Österreidt sehr 
aktuell! Grundsätzliche Aussagen zu heuti­
gen Zeitströmungen bietet G. May, ,,Das 
Glaubensgesetz''. Aus dem Ordensrecht in­
teressieren uns besonders: V. Dammertz, 
Möndttum und apostolisdter Dienst in der 
neueren kirchlichen Gesetzgebung; Ph. Hof­
meister, Gib Redtenschaft von deiner Ver­
waltung (Lk 16, 2) I; R. Weigand, Ober­
legungen zum künftigen Recht der Säkular­
institute; und aus dem Eherecht: E. Corecco, 
Der Priester als Spender des Ehesakramen­
tes im Udtte der Lehre über die Untrenn­
barkeit von Ehevertrag und Ehesakrament; 
]. Lederer, Erwägungen zur theologischen 
Problematik der verbietenden Ehehinder­
nisse; und M. Boelens, Die Klerikerehe in 
der kirdtlidten Gesetzgebung vom II. Late­
rankonzil bis zum Konzil von Basel. Der 
Themenkreis „Prozeßrecht" weist folgende 
Titel auf: P. Wirth, Erwägungen zur Neu­
ordnung der Apostolisdten Signatur; 

A. Scheuermann, Die Nichtigkeit des Urteils 
gemäß der Rechtsprechung der S. R. Rota; 
A. Dordett, Zur Glaubwürdigkeit der Par­
teien- und Zeugenaussage im kanonischen 
Eheproze8; ]. Weier, Vorschläge zu den 
prozeßrechtlichen Vorschriften über den An­
walt und Proze8bevollmächtigten im kanoni­
schen Recht; H. Schmitz, Rechtsschutz und 
kanonisches Dienstrecht. Zum Thema „Kir­
che und Staat'' seien zwei Beiträge genannt: 
R. A. Strigl, Kirchlicher Anspruch auf das 
brachium saeculare heute. Erwägungen zu 
einem staatskirchenrechtlichen Problem; so­
wie I. Gampl, Rechtliche Begegnung und 
redttliche Begrenzung von Kirchen- und 
Staatsgewalt in Österreich. Abgeschlossen 
wird diese Festschrift mit einem Beitrag von 
C. Holböck: Unlauterer Wettbewerb in der 
Erzeugung von Ewiglichtkerzen. 
Beide Werke sind neben dem obligaten In­
halts- und Abkürzungsverzeichnis dankens­
werterweise ausgestattet auch mit Verzeich­
nissen der angeführten Canones und der 
benützten Texte des II. Vatikanischen Kon­
zils sowie der Mitarbeiter, was das Nach­
schlagen bedeutend erleichtert und damit die 
Nützlichkeit der Sammelwerke beträchtlich 
erhöht. Beide Festgaben sind mit Bergwerken 
zu vergleichen als sehr ergiebige Fundgruben 
wissenschaftlicher Anregung und praktischer 
Information in den verschiedenen Bereichen 
der kirchlichen Redttswissenschaft, gleich 
wertvoll für Kanonisten, Staatskirchenrecht­
ler, Ordensdirektoren und Seelsorger. 
Linz Peter Gradauer 

SCHWENDENWEIN HUGO, Priesterbildung 
im Umbruch des Kirchenrechts. Die „ln­
stitutio Sacerdotalis" in der vom Il. Vatika­
num geprägten Rechtslage. (Kirche und 
Rechte, Bd. 9.) (XXIl u. 256.) Herder, Wien 
1970. Paperback S 142.-, DM 22.80. 
Diese mit dem Innitzer-Preis 1969 aus­
gezeichnete Habilitationsschrift stellt eine 
aktuelle kirchenrechtliche Auswertung des 
Priesterbildungsdekrets von 1965 dar; sie ist 
auch „eine Bestandsaufnahme dessen, was 
in diesem Bereich der kirchlichen Disziplin 
nunmehr rechtlich festliegt" (Vorwort). 
Das 1. Kap. befaßt sich mit den dominante­
sten Zügen des neuen vatikanischen Stils. 
Obwohl Vf. die Entwicklung evolutionär 
nennt, zeigt sich ein ausgeprägter Brudt 
mit dem &iiheren formalen, statischen Füh­
rungsstil zugunsten einer mehr dynamischen, 
kollegialitätsbetonten, ein Mindestmaß an 
striktem Obligo aufweisenden Formulierung; 
es führt nun ein Weg von unten nach oben, 
er führt von „sachlicher Unmittelbarkeit" 
zum zentralen 11Organ der Koordination", 
zur über-der-Same-stehenden Zentralbehörde 
gerade im Interesse der Sache. Es scheint 
hier den aktiven Bischofskonferenzen die 
,,Initiativfunktion" gegenüber der „Regula­
tivfunkion", der „nachträglichen Eingriffs-
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möglichkeit” der Kurialkongregation sündestes Fundament Berufungen ef-
ele angeschnittene Pro- W: Berufskeime Kkönnen aber auch

nicht-katholischen en entstehen; dereme auf eine praktische AÄAusreite warten
Ruf Gottes kann ebenso durch das Fernseh-müssen und die anonistik naturgemäß der

praktischen eologie nachgeht, gilt kirchen- kolleg ergehen, oder 1im Milieu irgendeiner
re‘ esem Zustand ler er  ' Olischen Organisation ühen. Mit be-
kung :l_d„ rak! des Über- sonderem fer möge 1INan sich un (
sehens, des tolerare oder dissimulare, bis genannte „Spätberufe“” emühen: jeder Ver-
betreffende s  erung stattfinden such s@e1 die Mühe wert, mögen ol-
kann. Im allgemeinen wird das alte Recht tätten M entstehen.
solange tradiert, überkommen, weitergeführt, Kap konzentriert 6il  Q- auf das GroßeDis Vom Nn aus:! bgeschafft, Seminar und eine rtung im enrTre!derogiert oder abrogiert wird. Dieses ist das Priesteramt unerläßlich
Kap., 2 hebt das Irı Dienstamt, das und hat ce1it dem Tridentinum ceine

gelpunkt der twicklung des Prie- trale Aufgabe kaum eingebüßt. Trotz
sterbildungsdekrets steht, hervor. wird cherlei Sonderfälle und Experimente, die
dieses Amt OIfens  ich „entmythisiert” ; e5 die päpstliche Ausnahmegenehmigung ein-
scheint, 37  - sehr richtig n der geholt werden muß, trotz der nter-
Menschlichkeit des Or'!  es, des Menschen brechungsmöglichkeiten, Praktika und 115
esus, orientieren, die charismatische landssemester etc. 25 bis jetzt die nOTt-
eite in den ordergrun« stellen. wendige S der inneren R 3A
Kap eschreibt den zeitgerechten Ruf und dender Priester. Rechtlich gesehen, der
Weg diesem Priesteramt. Man arte Autor hinzu, macht sich beim Seminar eine
auf den göttlichen Rui nicht etw: auf ers  ebung vomxn Sachen- ZU0qM Personen-
„außerordentliche Weise”, sondern über He =- recht emer'
ichtliche Zeichen des alltäglichen Lebens“., Die der eit entsprechenden partnerschaft-
Es genügen im allgemeinen: Freiheit der en Formen machen S]| wie aQuSs

Kap hervorgeht, auch der Seminar-Entscheidung, Neigung und Eignung. Hinter
engemeinschaf! emer'! Der Spiel-dieser Nüchternheit der Feststellung steht

aber ein gewaltiger Förderungseifer, cstehen un ist groß und rel noch nicht ab-
heute alle psychologischen und SOZIO Og1- gesteckt. mpfiehlt das Dekret,

Auswahl Dei den Professorenschen Mittel einer sachlichen Berufsweckung;
wirken neben der en Vorsorge und Amtsträgern der Priesterbildung CcK
den Priesternachwuchs alle enschlichen, optimis vir  15 ,  0 effen möge. Auch möge die

natürlichen und überna  ichen und „gemeinsame Freude des Berufes‘ en-
aten muit, denn der Appell ergeht n das seitige and stärken.
gesamte Gottesvolk, I die Aufmerksam- Die heutige Akzentuierung der Priester-
keit auf die Schönheit des Priesterberufes ung, Kap geschildert, kommt vVvVomnm
WITF'!  e  ksam hinzulenken, und das über alle Seelsorglichen, Pastoralen her. Doch soll die
ehemaligen renzen hinweg]! Koordinie- reifache Aufgabe des Priesters ın harmo:  N1-

liegt beim Bischof. | C werden n den cher Weise herangebildet werden.
Berufenen B-  r geringe Ansprüche geste. der früheren Betonung des Sich-Bewahrens,
und kommt heute, bei einem allm.  en der würdigen Zurückgezogenheit „scheint die
winden des „Standesdenkens” 1€e| Theologie eute stark von dem Ge anken
auf persönliche Bewährung und Wirk- der Teilhabe an der Welt geprägt zu Seın  &s
(1 auch bei spätererkannter (5. 171). Doch mu ß eın Priester, W1Ie auch
Nichteignung ist ebevolle Vor- Ratzinger sagt, en un  ‚E der Welt stehen,

getroffen. um die Menschen ott führen zZzu Onnen,
Das Konzept des Kleinen Seminars childert jedo: nicht der Welt e1in.,  &: Es gehört
N« das A, Kap | isct heute entschieden auch zu den fundamentalen Desiderata des
anders geworden alsc das Große Geminar. Berufenen, ınter dem ymbo| des Kreuzes,
Der Grundge: des Kleinen Seminars Opfer, Verzicht und Widerstände des
liegt in der „Entfaltung keimender Berufe‘., Höheren 1ien eriragen 3 können WAar
.5 ist heute fast LUr ein Internat, wie sind die religiösen Übungen heute, gerade
manches andere, gesunı ufwa  ende im Dekret, B-  Frr mehr SC eta: VOT -

Burschen, doch nımmt 1Nan vorzugsweılse col- geschrieben, doch legt das Dokument weiıter-  +
che, die 1 UF berechtigten offnung“ großen Wert auf iturgische ormung
geben, und die Atmosphäre ist optimal gün- und religiöse Übungen, dem Brauch und dem
stig für e1ine echte religiöse Entwicklung ohne Land jeweils angepaßt.
das £rühere „spezifisch-klerikale” Element
überzubetonen.

Das Kap. beschäftigt sich eingehend mit
den Erneuerungen Studien des Pri  ters

Möglichkeiten der en sweckung etreffend Man legt nach wie VOLr größten
außerhalb der Seminarien, wie Sie im ekre Wert auf ein wohlabgerundetes Fach-
beschrieben werden, analysiert das Kap studium, dessen Dauer oder Umfang E  ir

ird das christliche Familienleben als 56 durch Daps Dispens geändert werden
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möglichkeit11 der Kurialkongregation zuzu­
kommen. - Da viele angesdmittene Pro­
bleme auf eine praktische Ausreife warten 
müssen und die Kanonistik naturgemäß der 
praktischen Theologie nachgeht, gilt kirchen­
rechtlich in diesem Zustand der Oberbriil<­
.kung manchmal eine Praktik des Ober­
sehens, des tolerare oder dissimulare, bis die 
betreffende Neukodifizierung stattfinden 
kann. Im allgemeinen wird das alte Recht 
solange tradiert, überkommen, weitergeführt, 
bis es vom neuen ausdrücklich abgeschafft, 
derogiert oder abrogiert wird. 
Kap. 2 hebt das kirmliche Dienstamt, das 
im Angelpunkt der Entwicklung des Prie­
sterbildungsdekrets steht, hervor. Es wird 
dieses Amt offensichtlich „entmythisiert"; es 
scheint, sich sehr richtig an der schlichten 
Menschlichkeit des Vorbildes, des Menschen 
Jesus, zu orientieren, die charismatische 
Seite in den Vordergrund zu stellen. 
Kap. 3 beschreibt den zeitgerechten Ruf und 
Weg zu diesem Priesteramt. Man warte 
auf den göttlichen Ruf nicht etwa auf 
,,auBerordentliche Weise", sondern über „er­
sichtliche Zeichen des alltäglichen Lebens". 
Es genügen im allgemeinen: Freiheit der 
Entscheidung, Neigung und Eignung. Hinter 
dieser Nüchternheit der Feststellung steht 
aber ein gewaltiger Förderungseifer, stehen 
heute alle psychologischen und soziologi­
schen Mittel einer sachlichen Berufsweckung; 
es wirken da neben der göttlichen Vorsorge 
für den Priesternachwuchs alle menschlichen, 
natürlichen und übernatürlichen Schritte und 
Taten mit, denn der Appell ergeht an das 
gesamte Gottesvolk, um die Aufmerksam­
keit auf die Schönheit des Priesterberufes 
wirksam hinzulenken, und das über alle 
ehemaligen Grenzen hinweg I Die Koordinie­
rung liegt beim Bischof. Es werden an den 
Berufenen nicht geringe Ansprüche gestellt 
und es kommt heute, bei einem allmählichen 
Schwinden des „Standesdenkens" schließlich 
auf die persönliche Bewährung und Wirk­
samkeit an. Doch auch bei spätererkannter 
Nichteignung ist im Dekret liebevolle Vor­
sorge getroffen. 
Das Konzept des Kleinen Seminars schildert 
uns das 4. Kap. Es ist heute entschieden 
anders geworden als das Große Seminar. 
Der Grundgedanke des Kleinen Seminars 
liegt in der „Entfaltung keimender Berufe". 
Es ist heute fast nur ein Internat, wie so 
manches andere, für gesund aufwachsende 
Burschen, doch nimmt man vorzugsweise sol­
che, die „zur berechtigten Hoffnung" Anlaß 
geben, und die Atmosphäre ist optimal gün­
stig für eine echte religiöse Entwicklung ohne 
das frühere „spezifisch-klerikale" Element 
überzubetonen. 
Möglichkeiten der klerikalen Berufsweckung 
außerhalb der Seminarien, wie sie im Dekret 
beschrieben werden, analysiert das 5. Kap. 
Es wird das christliche Familienleben als g_e-
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sündestes Fundament für Berufungen er­
wähnt. Berufskeime können aber auch. in 
nicht-katholisch.en Sch.ulen entstehen; der 
Ruf Gottes kann ebenso durch. das Fernseh­
kolleg ergehen, oder im Milieu irgendeiner 
katholischen Organisation erblühen. Mit be­
sonderem Eifer möge man sich um so­
genannte „Spätberufe" bemühen; jeder Ver­
such. sei die Mühe wert, es mögen Nachhol­
stätten dafür entstehen. 
Kap. 6 konzentriert sich. auf das Große 
Sem_inar und seine Ortung im Kirch.eIµ"echt. 
Dieses ist für das Priesteramt unerläßlich. 
und hat seit dem Tridentinum seine zen­
trale Aufgabe kaum eingebüßt. Trotz man„ 
ch.erlei Sonderfälle und Experimente, für die 
die päpstliche Ausnahmegenehmigung ein­
geholt werden muß, trotz der Unter„ 
brechungsmöglichkeiten, ·Praktika und Aus„ 
landssemester etc. blieb es bis jetzt die not­
wendige Stätte der inneren Reifung wer­
dender Priester. Rech.tlich. gesehen, fügt der 
Autor hinzu, macht sich. beim Seminar eine 
Verschiebung vom Sach.en- zum Personen­
recht bemerkbar. 
Die der Zeit entsprechenden partnerschaft­
limen Formen machen sich., wie es aus 
Kap. 7 hervorgeht, auch. in der Seminar­
Familiengemeinschaft bemerkbar. Der Spiel­
raum ist groß und rech.tlich. noch. nich.t ab­
gesteckt. Jedenfalls empfiehlt das Dekret, 
daB man die Auswahl bei den Professoren 
und Amtsträgern der Priesterbildung „ex 
optimis viris", treffen möge. Auch. möge die 
,,gemeinsame Freude des Berufes" das gegen­
seitige Band stärken. 
Die heutige Akzentuierung der Priester­
bildung, im 8. Kap. geschildert, kommt vom 
Seelsorglichen, Pastoralen her. Doch. soll die 
dreifache Aufgabe des Priesters in harmoni­
scher Weise herangebildet werden. Anstatt 
der früheren Betonung des Sich-Bewahrens, 
der würdigen Zurückgezogenheit „scheint die 
Theologie heute stark von dem Gedanken 
der Teilhabe an der Welt geprägt zu sein" 
(S. 171). Doch muß ein Priester, wie auch. 
Ratzinger sagt, mitten in der Welt stehen, 
um die Menschen zu Gott führen zu können, 
jedoch nicht von der Welt sein. Es gehört 
auch. zu den fundamentalen Desiderata des 
Berufenen, unter dem Symbol des Kreuzes, 
Opfer, Verzich.t und Widerstände um des 
Höheren willen ertragen zu können. Zwar 
sind die religiösen Obungen heute, gerade 
im Dekret, nich.t mehr so detailliert vor­
geschrieben, doch legt das Dokument weiter­
hin großen Wert auf liturgische Formung 
und religiöse Obungen, dem Brauch. und dem 
Land jeweils angepaßt. 
Das 9. Kap. beschäftigt sich. eingehend mit 
den Erneuerungen die Studien des Priesters 
betreffend. Man legt nach wie vor größten 
Wert auf ein wohlabgerundetes Fach­
studium, dessen Dauer oder Umfang nur 
durch. päpstlich.e Dispens geändert werden 



kann, nter den ZLeu spekten werden eın indrucksvolles der vielseitigen
bensex eriment,
W: eine größere Einheitli  eit, das Le- pastoralen erwendbarkeit eses wegwel-

senden erkes der Teil theoretischUnterbrechungsmöglichkei-
11lten, Weihealtererhöhung, philosophische und Erwachsenen-Katechese eın, S0 bietet

andere Studieneinschaltungen, praktische der umfangreichere Teil en
Ausbildungszeiten, une  en! Berufs- Hilfsmaterial verschiedenartigste Ver-
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kann. Unter den neuen Aspekten werden er­
wähnt: eine größere Einheitlichkeit, das Le­
bensexperiment, Unterbrechungsmöglichkei­
ten, Weihealtererhöhung, philosophische und 
andere Studieneinschaltungen, praktische 
Ausbildungszeiten, zunehmende Berufs­
spezialisierung. 
Der lateinische Dekretstext und ein Sach­
index beschließen dieses fähige und klare 
Buch, das jeder lesen sollte, der am Kirchen­
recht und an der Priesterbildung interessiert 
ist. 
Salzburg Gottfried Griesl 

SCHALLER FRITZ PA TRIK, Zum Informa­
tionsrecht im kirchlichen Raum. Eine Studie 
nach den Texten des Vatikanums II. (134.) 
Univ.-V., Freiburg/Schweiz. Kart. 1am. 
sfr 180.-. 
Die Arbeit entstammt dem Institut für 
Journalistik an der Universität Freiburg/ 
Schweiz und befaßt sich mit dem Recht auf 
Information in der katholischen Kirche. Nach 
geltendem Kirchenrecht gibt es dieses Recht 
für die Gläubigen nicht. Das 2. Vaticanum 
hat sich in einem eigenen Dekret „Inter 
Mirifica" mit der Massenkommunikation be­
faßt und ein „Recht auf Information in der 
menschlichen Gesellschaft" festgestellt. Doch 
von einem solchen Recht in der Kirche selbst 
ist in diesem Dekret nicht die Rede. 
Der Autor stellt nun fest, daß spätere Kon­
zilsdekrete des 2. Vaticanums, vor allem 
,,Gaudium et Spes" und „Lumen Gentium", 
ein anderes Bild von Kirche und kirchlicher 
Kommunikation entwerfen, als dies bei „In­
ter Mirifica" der Fall war. Aus diesem neuen 
Kirchenbild, das vom „Volk Gottes" redet 
und die „Charismen" aller Getauften be­
tont, leitet er ein konsequentes Recht auf 
Information auf allen Ebenen der Kirche ab. 
Er zeigt eindringlich, was Informationsrecht 
und dessen Vorenthaltung in der Gesell­
schaft bedeuten. ,,Pluralismus der Meinun­
gen und Partizipation am Handeln entspre­
chen der kirchlichen Sendung. Die freie In­
formation ist darum notwendig auch für die 
Kirche." Die tatsächliche Kirchenpraxis aber 
ist weit von solchen Sätzen entfernt. Sich 
dessen bewußt zu werden, könnte schon ein 
erster Schritt sein zur Änderung der be­
stehenden kirchlichen Informationspraxis. 
Dazu will und kann das anregende Büch­
lein einiges beitragen. 
Graz Anton Grabner-Haider 

PASTORALTHEOLOGIE 

BLESS W. / LEEUWEN H. VAN, Bildungs­
arbeit mit dem holländischen Katechismus. 
Erfahrungen mit der Glaubensverkündigung 
für Erwachsene. (216.) Herder, Freiburg 
1969. Paperback DM 12.80. 
Das Studium dieses Arbeitsbuches vermittelt 

ein eindrucksvolles Bild von der vielseitigen 
pastoralen Verwendbarkeit dieses wegwei­
senden Werkes. Führt der 1. Teil theoretisch 
in die Erwachsenen-Katechese ein, so bietet 
der 2. umfangreichere Teil Gedanken und 
Hilfsmaterial für die verschiedenartigste Ver­
wendung. Er birgt in reicher Fülle Gedan­
ken, Material und Skizzen für Weihnachts-, 
Oster- und Pfingstpredigten aus den Quel­
len der Schrift, des lebendigen Glaubens 
der Kirche und des Alltagsdaseins. Er stellt 
lebendiges Material bei für Bildungs- und 
Gesprächsabende, als methodisch durch­
geführte Veranstaltungen mit den Erwach­
senen. Eine systematische Behandlung des 
gesamten Katechismus, mit Herausarbeitung 
von zentralen Themen in anregender Grup­
penarbeit wird nahegelegt. Dazu steuern 
einzelne Dekanate auch bereits Vorlagen 
aus der Erfahrung bei (3. Teil). Der 4. Teil 
bietet einen Wegweiser für die tägliche 
Glaubenslektüre, einen Leseplan an Hand 
des holländischen Katechismus, der abwechs­
lungsreich, thematisch geordnet und auf die 
Festkreise bezogen ist. 
Das Buch schöpft den neuen, holländischen 
Katechismus reichlich aus und macht ihn 
pastoral fruchtbar. Es ist inhaltlich inter­
essant und spannungsreich. Glaubens- und 
Lebensprobleme werden angegangen, dar­
gestellt, und so weit wie möglich, einer 
Lösung nähergebradtt. 
Linz Alois Gruber 

HENRICH FRANZ (Hg.), Existenzprobleme 
des Priesters. (Mündtener Akademie-Schrif­
ten, Band 50.) (197.} Kösel, München 1969. 
Kart. 1am. DM 8.80. 

Daß die kommende Bischofssynode die Prie­
sterfrage in der Kirche behandeln wird, be­
weist, wie sehr diese zu den ungeklärten 
Fragen der Kirche von heute gehört. Lösun­
gen und neue Wege werden kaum in ein­
samen Entschlüssen von Gesetzgebern gefun­
den werden können. Es wird vielmehr einer 
breit gestreuten Anstrengung der ganzen 
Kirche bedürfen, die wirklidten Fragen auf 
sich zukommen zu lassen und sie über­
überzeugenden Lösungen zuzuführen. Um 
eine sachliche Diskussion über die Problema­
tik des Priestertums im allgemeinen und 
über die des Zölibats im besonderen zu er­
möglichen, hat die Katholisdte Akademie in 
Bayern die Referate einer Tagung zu diesem 
Thema in diesem Band veröffentlidtt. Drei 
Beiträge behandeln das Thema Zölibat. In 
historischer Sicht wird ein Oberblick über 
Priesterehe und Priesterzölibat geboten. Sehr 
interessant ist eine sozialpsydtologisdte Un­
tersuchung des Zölibats von 0. Hürter. Sie 
offenbart die Holzwege, auf die eine durch 
legalistische Eingriffe korrumpierte Verwirk­
lichung der großartigen Idee des Zölibats 
gelangen kann. Gerade die Aufhebung des 
Zwanges und die Rückkehr zum ursprüng-
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